
  Lensahn, 18. Dezember 2024 

Bundestagswahl am 23. Februar 2025 
 

Wer darf wählen? 
 

Staatangehörigkeit Volljährig, geboren bis Hauptwohnung im Amt Lensahn mind. seit 

deutsch 23.02.2007 12.01.2025 

 

Sie müssen in einem Wählerverzeichnis stehen! Sie sind nur in unserem Wählerverzeichnis 
eingetragen, wenn Sie am Stichtag 12.01.2025 mit Hauptwohnung in unserem Melderegister 
hinterlegt waren. 
 
 

Ich bin vor Kurzem in den Amtsbereich des Amtes Lensahn umgezogen. Wo bin ich 
wahlberechtigt? 

 

Sofern Sie sich vor dem 12. Januar 2025 ummelden und wahlberechtigt sind, werden Sie automatisch 
in das Wählerverzeichnis aufgenommen und sind an Ihrem neuen Wohnort wahlberechtigt. 
 
Bei einem Umzug und Ummeldung in der Zeit vom 13. Januar bis zum 2. Februar 2025 müssen neu 
hinzugezogene Wahlberechtigte die Aufnahme in das Wählerverzeichnis des neuen Wohnortes 
beantragen. Wird kein Antrag gestellt, verbleiben diese Personen im Wählerverzeichnis des 
bisherigen Wohnortes und können dort per Brief- oder Urnenwahl wählen. 
 
Wenn Umzug und Ummeldung nach dem 2. Februar 2025 erfolgen, verbleiben Sie im 
Wählerverzeichnis des bisherigen Wohnortes und können dort per Brief- oder Urnenwahl wählen. 
Eine Eintragung in das Wählerverzeichnis des Amtes Lensahn ist in diesem Fall nicht möglich. 
 
 

Ich bin vor Kurzem innerhalb des Amtsbereiches des Amtes Lensahn umgezogen. Wo bin 
ich wahlberechtigt? 

 

Wenn Sie sich nach dem 12. Januar 2025 ummelden und wahlberechtigt sind, bleiben Sie in dem 
Wählerverzeichnis des Wahlbezirks eingetragen, in dem Sie zuvor gemeldet waren. 
 
 

Sie waren abgemeldet? 
 

Wenn Sie abgemeldet waren und dies nun berichtigt wurde, können Sie nicht automatisch 
wählen! 
 
Sie müssen bis zum 13.02.2025 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, um wählen zu 
können. Bitte melden Sie sich dazu beim Wahlamt. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Amt Lensahn      Briefwahlunterlagen per Post erhalten:  
Eutiner Straße 2       
23738 Lensahn      Antrag über www.lensahn.de oder per E-Mail/Post 
       an nebenstehende Adresse senden. 
Telefon: 04363-5080-23       
E-Mail: ramona.cruse@amt-lensahn.de  Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen,  
Web: www.lensahn.de     das Geburtsdatum und Ihre Anschrift an.  
        
Öffnungszeiten: 
 
Montag  08:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag 08:00 - 12 Uhr / 15:00 - 17:30 Uhr 
Freitag  08:00 - 12:00 Uhr 
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